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Modernisierung eines großen 
Ausbildungsberufs

Bundesweit wurden 2024 insgesamt 
13.614 Ausbildungsverträge für 
Zahnmedizinische Fachangestellte 
(ZFA) neu abgeschlossen.1 Im Bereich 
der Zahnärztekammer Nordrhein 
waren es insgesamt 2.442 neu ab-
geschlossene Verträge.2

Die alte ZFA-Ausbildungsordnung 
aus dem Jahr 2001 bildete die dyna-
mische fachliche Fortentwicklung auf 
allen Gebieten der Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde nicht mehr ab. Auch 
veränderte demografische und recht-
liche Rahmenbedingungen machten 
eine Novellierung der Ausbildungs-
inhalte erforderlich. Eine besondere 
Akzentuierung erforderten dabei 
die Durchführung von Hygiene-
maßnahmen – die durch gesetzliche 

1  Quelle: »Datensystem Auszubildende« des 
BIBB, Stichtag 31.12. URL: www.bibb.de/ 
dazubi
2  Quelle: »Abgeschlossene Neuverträge« der 
zuständigen Stelle ZÄK Nordrhein

Rahmenbedingungen eine erhebliche 
Ausweitung erfahren haben  –, der 
Erwerb der Kenntnisse im Strahlen-
schutz sowie die fachliche Aktuali-
sierung der Berufsbildungsposition 
»zahnärztliche diagnostische und the-
rapeutische Maßnahmen vorbereiten, 
dabei assistieren und nachbereiten«. 
Diese Handlungsbedarfe mündeten 
in die Novellierung der ZFA-Ausbil-
dungsordnung, die 2022 in Kraft trat.3

Mit der Neuordnung wurde auch 
die Gestreckte Abschlussprüfung 
(GAP) eingeführt, die fortan die bis-
herige Zwischenprüfung ersetzt. Die 
Leistungskontrolle zur Ausbildungs-
mitte erfährt so eine erhebliche 
Aufwertung, da die Ergebnisse ge-
meinsam mit den Ergebnissen Teil 2 
der GAP in das Gesamtergebnis der 
Abschlussprüfung einfließen.

3  Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Zahnmedizinischen Fachangestellten und zur 
Zahnmedizinischen Fachangestellten (Zahnme-
dAusbV) vom 16. März 2022 (BGBI. I S. 487). 
URL: www.gesetze-im-internet.de/ 
zahnmedausbv_2022/BJNR048700022.html

Warum die praktische Prüfung 
in der Zahnarztpraxis?

Die Durchführung der praktischen 
Prüfung erfolgte bisher in den Berufs-
schulen des Kammerbereichs. Auf-
grund des großen Teilnehmerkreises 
wurden abstrakte Fallkonstruktionen 
zu Behandlungsfällen bearbeitet, 
deren Abrechnung und weitere Ver-
waltungsarbeiten geprüft. Die durch 
die Neuordnung verstärkte Hand-
lungs- und Kompetenzorientierung 
sollte auch in den Prüfungen stärker 
in den Vordergrund gestellt werden. 
Ziel der Zahnärztekammer Nordrhein 
war es daher, den Prüfungsbereich 
»Assistieren bei und Dokumentieren 
von zahnärztlichen Maßnahmen« im 
Teil 2 der GAP so durchzuführen, dass 
er so praxisnah wie möglich an den 
normalen Arbeitsablauf einer zahn-
medizinischen Behandlung heran-
reicht. Das, was Auszubildende täg-
lich durchführen, soll sich auch im 
Prüfungsgeschehen widerspiegeln: 
ZFA empfangen und betreuen die Pa-
tientinnen und Patienten, sie bereiten 
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Praktische Prüfung unter realen Bedingungen

Ein Novum für Zahnmedizinische Fachangestellte bei der  
Zahnärztekammer Nordrhein

Die Ausbildung für Zahnmedizinische Fachangestellte wurde im Jahr 2022 

umfassend reformiert. Ziele der Modernisierung war neben Anpassungen 

an aktuelle Anforderungen im Berufsbild eine praxisnahe Gestaltung der 

Prüfung. Die Zahnärztekammer Nordrhein setzte sich daher das Ziel, den 

praktischen Prüfungsteil nicht mehr in Berufskollegs, sondern direkt in 

Zahnarztpraxen durchzuführen. Im Beitrag werden die damit verbundenen 

Herausforderungen und erste Erfahrungen beschrieben.
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die Behandlung vor, assistieren bei 
der Behandlung und dokumentieren 
sie und bereiten den Arbeitsplatz ein-
schließlich der benutzten Instrumente 
hygienisch auf (vgl. auch Infokasten).
Es ist ein Unterschied, ob zahn-
medizinische Instrumente in einem 
Klassenzimmer oder realistisch im 
Umfeld einer Zahnarztpraxis zum Ein-
satz kommen. Der räumliche und aus-
stattungsbedingte deutliche Unter-
schied zur Prüfungsdurchführung 
in einem Klassenzimmer war einer 
der Hauptgründe zur Änderung des 
Prüfungsorts. Auch der typische Ge-
ruch in medizinischen Einrichtungen 
kann durchaus zu einer praxisnahen 
Atmosphäre beitragen.
Die Zahnärztekammer Nordrhein 
hatte sich zum Ziel gesetzt, im ersten 
Prüfungsdurchlauf nach der neuen 
Ausbildungsordnung 40 Prozent aller 
Auszubildenden in den Praxen zu prü-
fen. Zum ersten Prüfungstermin nach 
der Neuordnung im Sommer 2025 
konnten jedoch tatsächlich annähernd 
100  Prozent der 817 Prüfungsteil-
nehmer/-innen den praktischen 
Prüfungsteil in zahnmedizinischen 
Einrichtungen im Kammerbereich 
Nordrhein ablegen.

Ablauf der praktischen Prüfung

Die Prüfungsteilnehmer/-innen 
erhalten zu Beginn der Vor-
bereitungszeit (15 Minuten) die 
Arbeitsaufgabe, die einer typischen 
Behandlungssituation entspricht. Für 
die Arbeitsaufgabe sind insgesamt 
30 Minuten vorgesehen. In Form 
eines Rollenspiels wird die Patientin/
der Patient empfangen, danach wird 
die Behandlung vorbereitet. Bei der 
fiktiven Durchführung der Be-
handlung schildern die Prüfungsteil-
nehmer/-innen die notwendigen 
Arbeitsschritte. Im Anschluss an die 
Nachbereitung erfolgt ein Fach-
gespräch von höchstens 30 Minuten, 
in dem die Prüfungsteilnehmer/ 
-innen weiterführende, fallbezogene 
Fragen beantworten.

Herausforderungen bei der 
Durchführung

Die größten Herausforderungen für 
die Zahnärztekammer Nordrhein 
war – neben der Umsetzung der neuen 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung – 
insbesondere die Gewinnung von Pra-
xen, die Räume und Unterstützungs-
personal zur Vorbereitung der 
Prüfungssituation zur Verfügung stel-
len. Zur Unterstützung des Vorhabens 
wurde eine pauschale Aufwands-
entschädigung in Höhe von 50 Euro je 
Prüfungsteilnehmer/-in vom Vorstand 
der ZÄK Nordrhein für durchführende 
Einrichtungen beschlossen.
Außerdem mussten Bedenken der 
Prüfungsausschüsse hinsichtlich der 
Vergleichbarkeit der Prüfungen aus-
geräumt werden. Dazu wurden durch 
einen zentralen Prüfungsausschuss, 
besetzt mit Expertinnen und Exper-
ten der jeweiligen Berufsgruppe, bei-
spielhafte vergleichbare Prüfungsfälle 
erarbeitet und den dezentralen Aus-
schüssen zur Verfügung gestellt.

Erste Umsetzungserfahrungen

Die ersten Erfahrungen mit der neuen 
Form der Prüfungsdurchführung 
wurden im Rahmen der GAP Teil  2 
im Sommer 2025 evaluiert, dabei 
wurden 355 beteiligte Prüferinnen 
und Prüfer zu ihren Erfahrungen be-
fragt. Über 55  Prozent der 107 Prü-
ferinnen und Prüfer, die geantwortet 
haben, haben einen guten oder sehr 
guten Gesamteindruck von der neuen 
Prüfungsdurchführung.
Prüfungsteilnehmer/-innen äußerten, 
dass die realitätsnahe Prüfung im Be-
handlungszimmer ihren praktischen 
Tätigkeiten im Beruf gerechter wird 
und lobten beispielsweise das Rollen-
spiel, das einer echten Situation am 
Arbeitsplatz entspricht. Die Mitglieder 
der Prüfungsausschüsse hatten den 
Eindruck, dass die Prüfungsteil-
nehmer/-innen sich schnell in der Pra-
xis zurechtfanden, und konstatierten, 
dass das neue Format deutlich realis-

tischer, strukturierter und flexibler 
sei. Zudem biete eine Praxis deutlich 
mehr Aktionsmöglichkeiten als ein 
Klassenzimmer. Während bisher die 
Abschlussprüfungen durch abstrakte 
Fallkonstruktionen und die Durch-
führung in der Schule theorielastig 
waren, können nun Auszubildende 
ihre fachlichen Kompetenzen in der 
Anwendung zeigen. Auch mögliche 
Sprachbarrieren fallen dadurch weni-
ger ins Gewicht.
Die Ergebnisse der Prüfungen, die in 
einer zahnmedizinischen Einrichtung 
durchgeführt wurden, fielen um bis zu 
25 Punkte besser aus als die Prüfung 
nach alter Prüfungsordnung in Berufs-
schulen. Dies ist allerdings nicht allein 
auf den neuen Prüfungsort zurückzu-
führen, geänderte Bestehensregelun-
gen und Anforderungen der neuen 
Ausbildungsordnung spielen ebenfalls 
eine Rolle.
Neben den vielen positiven Er-
fahrungen zeigt sich bei der Um-
setzung der neuen Prüfungsform 
auch noch Nachsteuerungsbedarf. So 
waren nach den ersten Durchläufen 
Anpassungen im Bereich des Um-
fangs der Prüfungsfälle notwendig, 
sowie eine Schulung der Prüfungs-
ausschüsse für den zweiten und drit-
ten Durchlauf, um den vorgegebenen 
Zeitrahmen einhalten zu können. 
Zusätzlich werden Prüfungsfälle 
fachlich aktualisiert, Materiallisten 
überarbeitet sowie die Zeiten für die 
Einladung der Prüfungsteilnehmer/ 
-innen angepasst.
Das Modell wurde im Rahmen der Ko-
ordinierungskonferenz der Bundes-
zahnärztekammer für die ZFA-Re-
ferentinnen und -Referenten der 
(Landes-)Zahnärztekammern im 
Oktober 2025 vorgestellt und stieß 
auf positive Resonanz. Bislang ist die 
ZÄK Nordrhein die einzige zuständige 
Stelle, die umfangreich in Zahnarzt-
praxen prüft. Die Autoren wünschen 
diesem praxisnahen Prüfungsansatz 
eine bundesweite Verbreitung. 

(Alle Links: Stand 22.04.2026)
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